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Behandlungsvertrag 
Heilpraxis Thiele | Kirchheimer Str. 42 | 70619 Stuttgart | 0711-16 222 44  
 

Zwischen der  

Heilpraxis Thiele, nachfolgend „Praxis“ genannt   

und 

Name 

     

 Geburtstag 

     

 

Vorname 

     

 Tel. Festnetz 

     

 

1. Punkt – Vertragsgegenstand 
Vertragsgegenstand ist eine heilpraktikertypische heilkundliche Behandlung des/der Pa-
tienten/Patientin. Die Heilpraktikerbehandlungen umfassen unter anderem auch wissen-
schaftlich bzw. schulmedizinisch nicht anerkannte – naturheilkundliche – Heilverfahren.  

2. Punkt – Honorar 
2.1. Das Honorar berechnet sich nach dem jeweiligen Zeitaufwand der Behandlung.  

Sichtung von Patientenunterlagen wie Anamnesebogen, Befunde und Schreiben an 
Kostenträger außerhalb des Termins werden ebenfalls berechnet – pro angefangene 
zehn Minuten. 

2.2. Das Honorar ist unmittelbar fällig und innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstel-
lung zu zahlen. Die Rechnungsstellung erfolgt durch einen externen Dienstleister. 
Wird keine Rechnung gewünscht, ist das Honorar in bar gegen Quittung zu zahlen.  

2.3. Heilpraktiker nehmen nicht am System der gesetzlichen Krankenkassen teil. Gesetz-
lich Krankenversicherte erhalten deshalb grundsätzlich keine Erstattung der Behand-
lungskosten seitens ihrer Krankenkasse. Über etwaige Ausnahmen informieren Sie 
sich bitte bei Ihrer Krankenkasse vor Aufnahme der Behandlung.  

2.4. Mitglieder privater Krankenversicherungen, privat zusatzversicherte und beihilfebe-
rechtigte Patienten können einen Erstattungsanspruch ihrer Behandlungskosten ge-
genüber ihrer Versicherung haben. Das Erstattungsverfahren haben die Patienten 
gegenüber ihrer Versicherung eigenverantwortlich durchzuführen. Die Erstattungen 
sind in der Regel auf die Sätze des Gebührenverzeichnisses beschränkt. Etwaige 
Differenzen zwischen Gebührenverzeichnis und Heilpraktiker-Honorar sind von den 
Patienten zu tragen. 

2.5. Die Ergebnisse sämtliche Erstattungsverfahren haben keinen Einfluss auf das ver-
einbarte Heilpraktiker-Honorar. Der Honoraranspruch des Heilpraktikers ist von den 
Patienten unabhängig von jeglicher Versicherungs- und/oder Beihilfeleistung in voller 
Höhe zu begleichen. 

2.6. Heilpraktiker dürfen keine verschreibungspflichtigen Medikamente verordnen. 

2.7. Die behandlungsrelevanten persönlichen Angaben und medizinische Befunde der 
Patienten werden in einer Patientenkartei erhoben und gespeichert.  

2.8. Die Praxis wird nach dem Bestellsystem geführt. Dies bedeutet, dass die mit den Pa-
tienten vereinbarte Zeit auch ausschließlich für diese reserviert ist, wodurch in der 
Regel lange Wartezeiten erspart bleiben. Dies bedeutet jedoch auch, dass verein-
barte Termine, die nicht eingehalten werden können, spätestens 24 Stunden vorher 
abzusagen sind, damit die reservierte Zeit noch anderweitig verplant werden kann. 
Diese Vereinbarung dient nicht nur der Vermeidung von Wartezeiten im organisato-
rischen Sinne, sondern begründet zugleich beiderseitige vertragliche Pflichten. So 
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kann den Patienten, die den Termin nicht rechtzeitig absagen, die vorgesehene Zeit 
und die Vergütung bzw. die ungenutzte Zeit in Rechnung gestellt werden (Ausfallho-
norar). Dies gilt selbstverständlich nicht, wenn die Patienten an der Versäumnis kein 
Verschulden trifft. 

3. Punkt – Heilversprechen 
Es wird gemäß Heilmittelwerbegesetz (HWG) ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
durch die Heilpraktiker kein Versprechen auf Heilung oder Linderung gegeben wird. 

4. Punkt – Schweigepflicht 
Die Mitarbeitenden der Heilpraxis Thiele unterliegen der Schweigepflicht gemäß den ge-
setzlichen Bestimmungen. Sie verpflichten sich, über alles Wissen, das sie im Rahmen 
der Behandlung der Patienten erwerben, Stillschweigen zu bewahren, auch über deren 
Tod hinaus. 

5. Punkt – Datenschutz  
5.1. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns sehr wichtig. Nach der DSG-

VO (EU-Datenschutz Grundverordnung) sind wir verpflichtet, Sie darüber zu infor-
mieren, zu welchem Zweck unsere Praxis Daten erhebt, speichert, weiterleitet oder 
sonst verarbeitet. Der Information können Sie auch entnehmen, welche Rechte Sie 
haben.  

5.2. Die Datenverarbeitung erfolgt, um den Behandlungsvertrag zwischen Ihnen und den 
Heilpraktikern erfüllen zu können. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, 
insbesondere Ihre Gesundheitsdaten. Dazu zählen Anamnesen, Diagnosen, Thera-
pievorschläge und Befunde, die wir oder andere Behandlungspersonen (Ärzte/ Heil-
praktiker usw.) erheben, bzw. erhoben haben. Zu diesen Zwecken können uns auch 
andere Ärzte, Heilpraktiker oder Psychotherapeuten, bei denen Sie in Behandlung 
sind, Daten zur Verfügung stellen (z.B. in Arztbriefen). Die Erhebung von Gesund-
heitsdaten ist Voraussetzung für Ihre Behandlung. Werden die notwendigen Informa-
tionen nicht erhoben oder bereitgestellt, kann eine sorgfältige Behandlung durch un-
sere Praxis nicht erfolgen.  

5.3. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies ge-
setzlich erlaubt ist oder wenn Sie hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben. Empfänger 
Ihrer personenbezogenen Daten können vor allem andere Heilpraktiker / Ärzte / 
Psychotherapeuten / Physiotherapeuten, Krankenversicherungen, Labore und Ver-
rechnungsstellen sein.  

5.4. Die Übermittlung erfolgt überwiegend zum Zwecke der Abrechnung der bei Ihnen 
erbrachten Leistungen. Im Einzelfall kann die Übermittlung von Daten an weitere be-
rechtigte Empfänger erfolgen. Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur so-
lange auf, wie dies für die Durchführung der Behandlung erforderlich ist. Aufgrund 
rechtlicher Vorgaben sind wir allerdings dazu verpflichtet, diese Daten mindestens 
10 Jahre nach Abschluss der Behandlung aufzubewahren (§630 f BGB). Nach ande-
ren Vorschriften können sich längere Aufbewahrungsfristen ergeben, zum Beispiel 
30 Jahre bei Röntgenaufzeichnungen laut Paragraf 28 Absatz 3 der Röntgenverord-
nung.  

5.5. Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft 
zu erhalten und können die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. Darüber hin-
aus steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung von 
Daten, das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung sowie das Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Basis von gesetzli-
chen Regelungen. Nur in Ausnahmefällen benötigen wir Ihr Einverständnis. In die-
sen Fällen haben Sie das Recht, die Einwilligung für die zukünftige Verarbeitung zu 
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widerrufen. Sie haben ferner das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
für den Datenschutz zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 9 Abs. 2 h DSGVO i.V.m. § 22 Abs. 1 Nr.1 b 
BDSG, Art. 6 Abs. 1 b DSGVO.  

5.6.  Bitte ankreuzen. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der 
Dokumentation gespeichert werden. Der Heilpraktiker verpflichtet sich, die Daten 
außerhalb der notwendigen Eingaben zur Diagnose und Behandlung nicht an unbe-
teiligte Dritte weiterzugeben, Details siehe oben. 

6. Punkt – Risiken und Nebenwirkungen 
Vor der Behandlung verpflichten sich die Heilpraktiker der Heilpraxis Thiele, die Patien-
ten über mögliche Risiken und Nebenwirkungen aufzuklären sowie über die Kosten einer 
Behandlung.   

7. Punkt – Schlussbestimmungen  
7.1. Alle Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirk-

samkeit einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien unter Ausschluss 
der elektronischen Form und der Textform (Fax, E-Mail); dasselbe gilt für die Ände-
rungen oder Aufhebung dieser Schriftformklausel. Der Vorhang der Individualverein-
barung gemäß §305b BGB, gleich in welcher Form, bleibt unberührt.  

7.2. Im Falle der Unwirksamkeit einer Regelung dieses Vertrages bleibt dieser im übrigen 
wirksam. Die unwirksame Regelung wird durch eine solche Regelung ersetzt, wel-
che dem erstrebten Vertragszweck am besten gerecht wird. Entsprechendes gilt im 
Fall einer Vertragslücke. § 306 BGB bleibt unberührt.  

 
 
Ort, Datum:  
 
 
 
 
Unterschrift Patient*in 

 


